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ArtenschutzprOfung Stufe I zum Bebauungsplan-Nr.71 „Kreimers Kamp", Gemeinde Hopsten

1 Anlass und Aufgabenstellung

Die Gemeinde Hopsten, Kreis Steinfurt, plant eine Erweiterung des bestehenden Wohnbaugebietes

„Kreimers Kamp". Das Bebauungsplangebiet befindet sich am nOrdlichen Siedlungsrand im Obergang
zur freien Landschaft. Aktuell wird der nordliche Bereich des Plangebietes landwirtschaftlich genutzt.

Pragende Landschaftselemente sind die Gehblzbestande im Norden des Plangebietes und entlang

der Strafe ,Am Develsberg" sowie eine Baumgruppe auf dem Gelande der ehemaligen Hofstelle.

Aufgrund der Lage im Raum sowie der vorhandenen Strukturen kann eine magliche Betroffenheit von

artenschutzrechtlich zu berucksichtigenden Tierarten im Plangebiet nicht ausgeschlossen werden.

Urn die planungsrechtlichen Voraussetzungen fur dieses Vorhaben zu schaffen, sind daher u.a. die

artenschutzrechtlichen Belange zu berOcksichtigen. Vor diesem Hintergrund wurde das Planungsburo

Dense & Lorenz GbR, Osnabruck, mit der Erarbeitung einer Artenschutzrechtlichen Vorprufung

(ASP I) beauftragt.

Nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG ist es u. a. verboten, wild lebende Tiere der besonders

geschutzten Arten zu verletzen oder zu toten oder ihre Fortpflanzungs- und Ruhestatten zu bescha-

digen oder zu zerstbren. Weiterhin durfen wild lebende Tiere der streng geschutzten Arten und der

europaischen Vogelarten wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Oberwinterungs- und

Wanderzeiten nicht erheblich gestOrt werden. Das Ministerium kir Klimaschutz, Umwelt, Landwirt-

schaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen hat daraus eine naturschutz-

fachlich begrOndete Auswahl von Arten getroffen, die bei artenschutzrechtlichen PrOfungen zu be-

rOcksichtigen sind. Diese Auswahl wird als „planungsrelevante Arten" bezeichnet.

Die methodische Vorgabe fur die Durchfuhrung einer ArtenschutzprOfung ist der Leitfaden „ Metho-
denhandbuch zur Artenschutzprufung in Nordrhein-Westfalen"1. Demnach wird zunachst eine Arten-

schutzrechtliche VorprOfung durchgefuhrt.

Ziel der Artenschutzrechtlichen VorprOfung ist es, festzustellen:

• ob ,planungsrelevante" Arten im Eingriffsraum vorkommen konnen und

• ob sie ggf. von den Planungen betroffen sein oder empfindlich darauf reagieren kOnnen.

Hierzu werden lnformationen bei entsprechenden FachbehOrden und den Experten vor Ort abgefragt.

Zudem wird auf Basis der vom IngenieurbOro Tovar & Partner erarbeiteten Biotoptypenkartierung das

potenzielle Vorkommen planungsrelevanter Arten abgeschatzt. Im Rahmen der vorliegenden arten-

schutzrechtlichen Vorprufung erfolgte am 06.04.2020 eine Begutachtung der Geholzstrukturen inner-

halb des Plangebietes sowie der unmittelbar angrenzenden Wallhecke mit dem Ziel, das Angebot an

Fortpflanzungs- und Ruhestatten fur baumhbhlenbewohnende Fledermausarten sowie fOr planungs-

relevante Vogelarten, insbesondere GreifvOgel, zu ermitteln.

Anschlieflend folgt eine Vorprufung der VVirkfaktoren in der mit einer W irkungsanalyse potentielle

Beeintrachtigungen fur die zu erwartenden betroffenen planungsrelevanten Arten aufgefuhrt und be-

wertet werden.

Die artenschutzrechtliche VorprOfung schliegt mit Hinweisen zum weiteren Vorgehen ab. Abhangig

von den Ergebnissen der Artenschutzrechtlichen VorprOfung keinnen sich folgende Szenarien erge-

ben:

• Es sind keine Vorkommen planungsrelevanter Arten bekannt oder zu erwarten = das Vorha-

ben ist zulassig.

1 Ministerium fOr Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur und Verbraucherschutz Nordrhein Westfalen 2017
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O Es sind Vorkommen planungsrelevanter Arten bekannt bzw. zu erwarten, aber das Vorhaben

zeigt keinerlei negative Auswirkungen auf diese Arten = das Vorhaben ist zulassig.

• Es besteht die Moglichkeit, dass sich fur planungsrelevante Arten Zugriffsverbote gernag

§ 44 Abs. 1 BNatSchG ergeben = eine vertiefende Art -fur -Art- Betrachtung ist erforderlich

(ASP Stufe II).

• Es ist bereits in Stufe I klar, dass aufgrund der Beeintrachtigungen keine artenschutzrechtli-

che Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG mOglich sein wird = das Vorhaben ist unzulassig

(ggf. Alternativlbsungen wahlen).

2 Planvorhaben und Bestandssituation

Der 6. Anderung und Erweiterung des B -Plans Nr. 71 „Kreimers Kamp" sieht die Erweiterung eines
Wohngebietes auf einer Flache von 2,6 ha vor. In der aktuellen Planung sind neun Wohngebaude mit

maximalen GebaudehOhen von zehn Metern vorgesehen. Eine Erschlieflungsstralle ist bereits vor-

handen. Aktuell wird der Oberwiegende Teil des Plangebietes noch landwirtschaftlich genutzt. Einge-

streut befinden sich Brachflachen und Bodenablagerungen, die im Zusammenhang mit dem bereits

bestehenden Baugebiet bzw. dem Bau der Erschlieaungsstrafle entstanden sind. Bei den Wohnge-

bauden im Suden des Plangebietes handelt es sich urn Einzelgebaude der ehemaligen Hofstelle. Die

Abgrenzung der ehemaligen Hofstelle ist noch anhand von Fragmenten der ehemaligen HofeingrO-

nung im Westen und Osten sowie an einer Gruppe alter Eichen, den ehemaligen Hofeichen, erkenn-

bar. Lineare Geholzstrukturen finden sich sowohl an der Nordgrenze des Plangebietes als auch direkt

angrenzend im Westen als wegebegleitende Wallhecke mit Oberhaltern.

Hinsichtlich der GrOge des fOr eine artenschutzrechtliche VorprOfung heranzuziehenden Untersu-

chungsgebietes ist gemag Angaben des Methodenhandbuches fOr kleinere Plangebiete em n Umkreis

von 300 m veranschlagt. Diese Angabe dient allerdings nur als Orientierungswert, von dem begrOn-

det abgewichen werden kann. Im vorliegenden Fall wird die westlich angrenzende W allhecke als

angenommene wertgebende Verbindungsstruktur bzw. potentieller Fledermausquartier- und / oder

Brutplatzstandort für planungsrelevante Vogelarten, in die Untersuchung integriert, da fur diese Struk-

turen artenschutzrechtlich zu berOcksichtigende Funktionszusammenhange vermutet werden konnen.

Der Betrachtungsraum ist in Abbildung 1 dargestellt.

Dense & Lorenz GbR, OsnabrOck 2
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25 0 25 50 75 100 m

Abb. 1: Bebauungsplan Nr. 71, Betrachtungsraum der artenschutzrechtlichen PrOfung
Kartengrundlage:0 Land NRW (2020), Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

(www.govdata.de/d1-de/by-2-0), https://wms.nrw.de/geobasis/wms_nw_dop20

2.1 Planung und Wirkfaktoren

Die derzeitige Planung sieht den Bau von neun zweigeschossigen Wohneinheiten Gebauden sowie

von Erschlieflungsstragen vor. Diese Bebauung fuhrt insbesondere durch Flachenversiegelung und

einer vollstandigen Umformung der Landschaft zu gravierenden Veranderungen der vorhandenen

Lebensraumstrukturen, die nicht nur Auswirkungen auf die Flora und Fauna innerhalb des Magnah-

menbereiches selbst, sondern auch auf angrenzende Lebensraume im funktionalen Zusammenhang

haben werden. Eine Auflistung der moglichen W irkfaktoren mit maglichen artenschutzrechtlichen

Auswirkungen auf Vogel und/oder Fledermause ist im Folgenden fOr das vorliegende Bauvorhaben

zusammengefasst dargestellt. Dabei wird unterschieden nach baubedingten, anlagebedingten und

betriebsbedingten Wirkfaktoren.

Baubedingte Wirkungen

Die Baufeldfreimachung (Beseitigen von Vegetation, Abschieben von Oberboden, Bodenaushub, -

umlagerung und -Oberdeckung) kann einen direkten Verlust oder die Zerstbrung von Ruhe- und/oder

Fortpflanzungsstatten von Brutvageln zur Folge haben; auch eine direkte Verletzung/Totung von

Brutvageln und/oder deren Entwicklungsformen 1st moglich. Durch spezifische Maanahmen (Wahl

des geeigneten Zeitpunktes) kann das Auslasen artenschutzrechtlicher Verbotstatbestande unter

Umstanden vermieden werden. Dieses gilt aber nur fOr den Verbotstatbestand der Tatung, eine Zer-

storung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten würde auch bei Einhalten der Bauzeitenregelung in

jedem Fall erfolgen.

Bauaktivitaten kannen temporal- zu Larm, optischen Reizen und partikularen lmmissionen fuhren.

Diese kannen insbesondere erheblich sein, wenn sie erst wahrend der Brutzeit beginnen und dann

zur Aufgabe von Bruten und / oder besetzten Fledermausquartieren in den beiden W ohngebauden

Dense & Lorenz GbR, OsnabrOck 3
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Gebauden oder Hecken und Baumgruppen fuhren. In diesem Fall konnen geeignete Mainahmen,

insbesondere das Einhalten der Bauzeitenregelung, dazu fuhren, dass sich keine artenschutzrechtli-

chen Verbotstatbestande ergeben.

Anlagebedingte Wirkungen

Als anlagebedingte Wirkungen sind der Flachenverlust und die Umwandlung von agrarisch genutzten

und Brachflachen in einen Siedlungsbereich relevant. Dadurch kOnnen Ruhe- und/oder Fortpflan-

zungsstatten entfallen oder geschadigt werden sowie angrenzende Ruhe- und Fortpflanzungsstatten

durch Veranderung ihres Umfeldes (z.B. Verlust an Nahrungshabitaten durch Bebauung) geschadigt

bzw. aufgegeben werden. W eiterhin kOnnen durch die Oberbauung provozierte Barrierewirkungen

und Lebensraumzerschneidungen zu Stbrungen von Funktionsbeziehungen zwischen Populationen

bzw. Teilpopulationen fuhren.

Betriebsbedingte Wirkungen

Siedlungsbedingte Aktivitaten (Bewegungsreize), Larm und insbesondere Lichtemissionen kOnnen

storende Effekte innerhalb des Planbereiches und im Umfeld verursachen, wodurch Ruhe- und/oder

Fortpflanzungsstatten sowie Jagdgebiete von VOgeln und Fledermausen und Lebensraum verbin-

dende Flugstragen von Fledermausen geschadigt werden kOnnen.

3 Datenabfrage

3.1 Expertenbefragung

Biologische Station, Kreis Stein furt (Herr Rillinghoff)

Es liegen keine Daten hinsichtlich artenschutzrechtlich zu berOcksichtigender Arten fijr das Plange-

biet vor.

ortlicher Ansprechpartner fur den Schutz des Steinkauzes (Herr Kimmel)

Es sind zwei Vorkommen des Steinkauzes in der weiteren Umgebung des Plangebietes bekannt. Das

eine Vorkommen befindet sich etwa einen Kilometer nOrdlich des Plangebietes, das andere etwa 1,5
km Ostlich. Bel den Brutplatzen handelt es sich in beiden Fallen urn SteinkauzrOhren. Die letzten

Brutnachweise erfolgten jeweils in 2019.

LINFOS (Landesamt fur Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV NRW)

Fur das Plangebiet sind keine Daten zum Vorkommen planungsrelevanter Arten vorhanden. Neben

den angegebenen Steinkauzvorkommen in einem Umkreis von 1,5 km ergab die Abfrage Vorkom-

men von u.a. Kiebitz, Grolier Brachvogel, NeuntOter und Nachtigall als planungsrelevante Arten in

dem etwa 2 km sudwestlich gelegenen NSG „Trogbahn-Wienhake" (ST -005). Das NSG liegt in der
Niederung der Hopstener Aa und wird derzeit Oberwiegend ackerbaulich genutzt. Die Angabe zu den

Fundorten beziehe sich auf altere Nachweise (bis 2001).

FOr diese mit Hilfe der Expertenbefragung ermittelten Brutvorkommen ist eine Betroffenheit durch die

geplante Baumagmagnahme auszuschlie13en. Diese Einschatzung basiert zum einen auf dem Fehlen

von geeigneten Lebensraumstrukturen fOr die Arten und zum anderen auf der Distanz zwischen be-
kanntem Brutgebiet und Eingriffsbereich (zwischen einem und zwei km).

3.2 Datenabfrage Fachinforrnationssystem „Geschiltzte Arten in NRW" (FIS), LANUV NRW

Im Folgenden werden die fur das Messtischblatt 3611/2 im FIS genannten planungsrelevanten Tierar-

ten aufgelistet. Da fur viele der dort angefuhrten Arten Vorkommen im Plangebiet aufgrund des Feh-

Dense & Lorenz GbR, Osnabruck 4
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lens geeigneter Lebensraumstrukturen auszuschlieflen sind, wurden nur die planungsrelevanten
Arten beriicksichtigt, fur die aufgrund der im Rahmen der Biotoptypenkartierung des Buros Tovar &

Partner fOr das Plangebiet erfassten Lebensraumtypen Vorkommen zu erwarten sind. Biotoptypen
aus folgenden im FIS zusammengefassten Kategorien von Lebensraumtypen sind fOr das Plangebiet
belegt (fett = vorgefundener Lebensraumtyp aus der vorgegebenen Gruppe):

• Kleingeholze, AIleen, Baurne, GebOsche, Hecken

• Hohlenbaume

• Acker, Weinberge

• Saume, Hochstaudenfluren

• Garten, Parkanlagen, Siedlungsbrachen

• Gebaude

Auf dieser Grundlage erfolgte eine Datenabfrage in dem Fachinformationssystem (FIS) „Geschutzte
Arten in Nordrhein-Westfalen" fur das Messtischblatt (MTB) 3611, Hopsten Quadrant 22. In Tabelle 1

sind die in den vorgefundenen Lebensraumtypen fur das MTB 3611, Quadrant 2 nachgewiesenen

planungsrelevanten Tierarten aufgelistet. Die Abfrage beschrankt sich auf die Artengruppen Vogel

und Fledermause. Vorkommen von Amphibien sind im Plangebiet auszuschlieflen, da keine Gewas-
ser vorhanden sind. Daher werden die im MTB 3611.2 nachgewiesenen planungsrelevanten Amphi-

bienarten nicht aufgelistet.

Tab.1: Ergebnisse der Abfrage des FIS, MTB 3611.2

FoRu = Fortpflanzung- und Ruhestatte moglich, Na = Nahrungshabitat mOglich, ! = Schwerpunktvorkommen, ( ) = gelegentlich

vorkommend

Art Kleingeholze Acker Saume Garten Gebaude Hohlenbaume

Saugetiere

Breitflugelfledermaus Na Na FoRu!

Bechsteinfledermaus FoRu, Na (Na) Na (Ru) FoRu!

Wasserfledermaus Na Na FoRu FoRu!

Abendsegler Na (Na) (Na) Na (Ru) FoRu!

Rauhautfledermaus FoRu FoRu

Zwergfledermaus Na Na FoRu! FoRu

Braunes Langohr FoRu, Na Na Na FoRu FoRu!

Vogel

Habicht (FoRu), Na (Na) Na

Sperber (FoRu), Na (Na) Na Na

Feldlerche FoRu! FoRu

Eisvogel (Na)

Baumpieper FoRu (FoRu)

Waldohreule Na (Na) Na

Steinkauz (FoRu) (Na) Na (FoRu) FoRu! FoRu!

Mausebussard (FoRu) Na (Na)

Bluthanfling FoRu Na Na (FoRu), (Na)

Flussregenpfeifer (FoRu)

http://www. naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/b latt/liste/361 12
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Art Kleingeholze Acker Saume Garten Gebaude Hohlenbaume

Rohrweihe FoRu, Na FoRu, Na

Wachtel FoRu! FoRu!

Kuckuck Na (Na)

Mehlschwalbe Na (Na) Na FoRu!

Kleinspecht Na Na FoRu!

Schwarzspecht (Na) Na FoRu!

Turmfalke (FoRu) Na Na Na FoRu!

Rauchschwalbe (Na) Na (Na) Na FoRu!

Nachtigall FoRu! FoRu FoRu

Gro13er Brachvogel (FoRu)

Pirol FoRu (FoRu)

Feldsperling (Na) Na Na Na FoRu FoRu

Rebhuhn FoRu! FoRu! (FoRu)

Wespenbussard Na Na

Gartenrotschwanz FoRu (Na) FoRu FoRu FoRu

Wasserralle (FoRu)

Waldschnepfe (FoRu)

Girlitz Na FoRu!, Na

Waldkauz Na (Na) Na Na FoRu! FoRu!

Star Na Na Na FoRu FoRu!

Schleiereule Na Na Na Na FoRu!

Kiebitz FoRu! Na

3.3 Begutachtung des Plangebietes

Am 06.04.2020 erfolgte eine Begutachtung der Hecken und sonstigen GehOlze innerhalb des Plan-

gebietes sowie der angrenzenden Wallhecke und Gehblzstrukturen bezOglich einer Eignung als Fort-

pflanzungs- und Ruhestatte fur baumhOhlenbewohnende Vogel- und Fledermausarten. W eiterhin

erfolgte eine Kontrolle bezuglich moglicher Horstbaume von Greifvogeln. lnnerhalb des Plangebietes

wurden an den Baumen keine Habitatstrukturen festgestellt, die eine Eignung als Fortpflanzungs- und

Ruhestatten fur die artenschutzrechtlich zu berucksichtigenden Artengruppen aufweisen. An einer

Stiel-Eiche an der nordlichen Grenze des Plangebietes sowie in einer unmittelbar angrenzenden al-

ten Hybrid-Pappel wurde jeweils eine SpechthOhle dokumentiert. Es handelte sich um HOhlen des

Buntspechtes. Greifvogelhorste wurden nicht festgestellt.

4 Artenschutzrechtliche Erlauterungen

4.1 Av ifauna

4.1.1 VorprOfung des Artenspektrums

Aufgrund der vorgefundenen Lebensraumtypen konnen 32 der 35 im MTB 3611.2 nachgewiesenen

planungsrelevanten Vogelarten theoretisch innerhalb des Betrachtungsraumes als Brutvogel und /

oder Nahrungsgast vorkommen (vgl. Tab. 1).

In einem zweiten Schritt werden von dieser Liste der artenschutzrechtlich zu berOcksichtigenden

BrutvOgel und Nahrungsgaste diejenigen ausgeschlossen, fur die die vorgefundenen Habitatstruktu-

ren als Brut- bzw. essentielle Nahrungshabitate unter Berucksichtigung der artspezifischen bkologi-

Dense & Lorenz GbR, Osnabruck 6
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schen Anspruche offensichtlich nicht in Frage kommen. Als Kriterien fOr die Einschatzung einer Eig-

nung dienten die Parameter „Flachengroge", „Auspragung der Biotopausstattung" und „nachste be-
kannte Vorkommen".

FlachengrOge

Aufgrund der geringen GrOge des Plangebietes kann eine essentielle Bedeutung als Nahrungshabitat

generell fOr alle Arten ausgeschlossen werden. Folgende Arten werden in den vorgefundenen Le-

bensraumtypen fur das MTB 3611.2. ausschlieglich als Nahrungsgaste eingestuft und von einer wei-

teren Betrachtung ausgeschlossen:

Eisvogel, Kuckuck, Waldohreule, Wespenbussard

Auspragung der Biotopausstattung

Fur Arten der offenen Feldflur ist das Plangebiet aufgrund seiner siedlungsnahen Lage und der klein-

flachigen Auspragung geeigneter Habitatstrukturen ungeeignet als Fortpflanzungs- und Ruhestatte.

Daher konnen Vorkommen folgender Arten ausgeschlossen werden:

Baumpieper, Feldlerche, Grofler  Brachvogel, Rebhuhn, Rohrweihe, Wachtel, Kiebitz

Weiterhin auszuschliegen sind alle Vogelarten, die nur ausnahmsweise in einer der vorgefundenen

Habitatstrukturen bruten. Diese Brutvorkommen in suboptimalen Strukturen stehen dabei immer im

Zusammenhang mit geeigneten Habitatstrukturen im Umfeld. Diese sind fur die folgenden Arten nicht

vorhanden:

Flussregenpfeifer, Pirol, Waldschnepfe, Wasserral le

Aufgrund der Resultate der Kartierungen der Baumbestande sind Fortpflanzungs- und Ruhestatten

fur folgende BaumhOhlen bewohnende bzw. baumbrOtende Vogelarten auszuschlieflen:

Habicht, Mausebussard, Kleinspecht, Schwarzspecht, Sperber, Waldkauz

Im Suden des Plangebietes befinden sich zwei Wohnhauser als Restgebaude der ehemaligen Hof-

stelle. Die Gebaude werden ausschlieglich als Wohngebaude genutzt. Nebengebaude wie z.B. Vieh-

stalle und Scheunen sind nicht vorhanden. Da die Gebaudestrukturen kein Potential fur Charakterar-

ten landwirtschaftlich genutzter Gebaude besitzen, sind Fortpflanzungs- und Ruhestatten folgender

Arten auszuschliegen:

Feldsper l ing, Rauchschwalbe, Schleiereule, Steinkauz, Turmfalke

Die verbleibenden sechs Vogelarten

Bluthanfl ing, Feldsperl ing, Gartenrotschwanz, Gir l i tz, Nachtigal l , Star

besitzen potentiell geeignete Bruthabitate innerhalb des Plangebietes bzw. der unmittelbar angren-

zenden Geholzstrukturen.

Dense & Lorenz GbR, OsnabrOck 7
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4.1.2 VorprOfung der VVirkfaktoren

Im Folgenden wird ermittelt, ob aufgrund des Vorhabens Konflikte mit den artenschutzrechtlichen

Verboten kir die sechs Vogelarten mOglich sind. Tabelle 2 listet die artenschutzrechtlich zu beruck-

sichtigenden Brutvogelarten geordnet nach Schwerpunktvorkommen der Fortpflanzungs- und Ruhe-

statten unter Angabe der maglichen Konflikte auf. Falls Arten mehrere Bruthabitate mit ahnlicher In-

tensitat nutzen (mehrere Schwerpunktvorkommen), so sind sie in alien entsprechenden Lebensraum-

typen dargestellt.

Der Verbotstatbestand der TOtung wird dann erfullt, wenn Brutplatze wahrend der Jungenaufzuchts-

phase zerstOrt werden oder so stark gestort, dass die Brut aufgegeben wird. Fur die potentiell vor-

kommenden hohlenbewohnenden Vogelarten Star und Gartenrotschwanz kann eine direkte TOtung

ausgeschlossen werden, da sich die nachgewiesenen SpechthOhlen in einem zur Erhaltung festge-

setzten Baum sowie in der alten Hybrid-Pappel unmittelbar auflerhalb des Planungsgebietes befin-

den. Zudem sind die Regelungen nach § 39 Abs.5 Satz 2 BNatSchG zu beachten, so dass aufgrund

der Fall- und Schnittverbote fur Geholze zwischen 1. Marz und 30. September eine TOtung ausge-

schlossen werden kann

Im Suclen des Plangebietes sind Rodungen von Gehblzen vorgesehen. In diesen Strukturen sind

Bruthabitate der Arten Bluthanfl ing, Gir l i tz, Nachtigal l und Feldsper l ing moglich. Fur diese Arten

konnen Zugriffsverbote gem. § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG vermieden werden, wenn die Regelungen

nach § 39 Abs.5 Satz 2 BNatSchG (s. o.) beachtet werden. Fur die letztgenannten Arten, die in Ge-

bOschen, Hecken, Saumen und Garten brOten, kann die Umsetzung der Planung zu einem Verlust

von Bruthabitaten fOhren. Da diese Arten em n breites Spektrum an Lebensraumtypen besiedeln, die

im Umfeld des Plangebietes, insbesondere in der angrenzenden offenen Landschaft, in ausreichen-

dem Marie und besserer Auspragung vorhanden sind, wird davon ausgegangen, dass Brutpaare, die

mOglicherweise innerhalb des Plangebietes bruten. in der Lage sind, neue Bruthabitate zu besiedeln.

In diesem Fall ergeben sich keine Zugriffsverbote gem. § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG.

Die Gebaude innerhalb des Plangebietes bleiben erhalten, so dass sich fur die Arten, die in bzw. an

den Gebauden brOten (Mehlschwalbe, Feldsper l ing, Star , Gar tenrotschwanz) keine Gefahrdung

mOglicher Brutvorkommen ergeben.

StOrungsverbote im Sinne des Artenschutzes kOnnen sich nur ergeben, wenn essentielle Nahrungs-

habitate betroffen sind oder das Storungspotential durch Baularm etc. so hoch ist, dass eine begon-

nene Brut aufgegeben wird. Essentielle Nahrungshabitatfunktionen sind fur alle Arten generell auf-

grund der Kleinraumigkeit des Plangebietes auszuschlieflen (so.). Die Gefahr einer Brutaufgabe

durch temporare Starungen, insbesondere Baularm, kann sich nur fOr Brutpaare ergeben, die in der

angrenzenden Baumbestanden und Gebuschen bruten. Eine Beeintrachtigung wird vermieden, in-

dem die Bauarbeiten vor Beginn der Brutsaison begonnen werden. Dann besteht ft:1r eventuell be-

troffene Vogelpaare die MOglichkeit, an andere Stellen auszuweichen. Da alle potentiell betroffenen

Vogelarten Schwerpunktvorkommen in Siedlungen oder siedlungsnahen Lebensraumen aufweisen

und daher als storungstolerant gelten, ist eine dauerhafte Aufgabe von Brutplatzen nach Fertigstel-

lung des Baugebietes nicht anzunehmen.

Zusammenfassend wird festgestellt, dass sich fOr die Artengruppe der Vogel unter der BerOcksichti-

gung einer Schnitt- und Rodungszeitenbeschrankung vom 01.10. bis zum 28.02 keine Zugriffsverbote
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ArtenschutzprOfung Stufe I zum Bebauungsplan-Nr.71 „Kreimers Kamp", Gemeinde Hopsten

gem. § 44 (1) BNatSchG ergeben. Weitergehende vertiefende Art-fur-Art-Untersuchungen sind nicht

erforderlich.

4.2 Fledermause

4.2.1 Vorprufung des Artenspektrums

Aufgrund der vorgefundenen Lebensraumtypen kOnnen innerhalb des Betrachtungsraumes fOr alle

sieben der im MTB 3611.2 nachgewiesenen planungsrelevanten Fledermausarten potentielle Quar-

tier- bzw. Jagdhabitat- oder Leitlinienfunktionen vermutet werden (vgl. Tab. 1).

Von diesen sieben Fledermausarten werden in einem zweiten Schritt diejenigen ausgeschlossen, die

aufgrund der Reduktion auf die tatsachlich vorhandenen, bzw. durch die Planung betroffenen Le-

bensraumtypen oder ihrer spezifischen okologie nicht vorkommen kOnnen.

Auszuschlieflen ist nach diesen Kriterien em n Vorkommen der Bechsteinfledermaus. Diese Art ist als

charakteristische Waldfledermaus an grbflere Laubwaldgebiete, bzw. an em n zusammenhangendes

Netz kleinerer W aldparzellen („Bauernwaldchen") gebunden. Diese Lebensraumstrukturen sind im
Plangebiet und dessen Umgebung nicht vorhanden.

Demnach werden abzuglich der Bechsteinfledermaus sechs Arten einer VorprOfung maglicher Wirk-

faktoren unterzogen.

4.2.2 Vorprufung der Wirkfaktoren

Fur folgende sechs Fledermausarten befinden sich potentiell geeignete Bruthabitate innerhalb des

Plangebietes bzw. der angrenzenden Wallhecke.

Grofter  Abendsegler , Braunes Langohr, Breitf lugelfledermaus, Rauhautfledermaus

Wasserfledermaus, Zwergfledermaus

Eine direkte Totung und Quartierverlust kann sich nur ergeben, wenn em n Quartierbaum gerodet oder

em n Quartiergebaude abgerissen wird. Beide Szenarien kOnnen fur die vorliegende Planung ausge-

schlossen werden. Die im Plangebiet befindlichen Gebaude bleiben im vollen Umfang erhalten. Die

Begutachtung der Baume hinsichtlich eines vorhandenen Quartierpotentials am 06.04.2020 ergab in

keine QuartiermOglichkeiten fur Fledermause. Potentiell geeignete Quartiere stellen die beiden

SpechthOhlen an der Nordgrenze des Plangebietes dar. Beide sind nicht betroffen (Erhaltung s. o.)

bzw. [age auflerhalb des Plangebietes).

Essentielle Jagdgebiete innerhalb des Plangebietes kOnnen aufgrund der Kleinflachigkeit sowie des

geringen Anteils an geeigneten Jagdhabitaten fOr alle potentiell betroffenen Arten ebenfalls ausge-

schlossen werden. Die an das Plangebiet angrenzende W allhecke entlang der Strafle Am Dewes-

berg" ist als Jagdhabitat und Leitlinie fOr die Arten Braunes Langohr, BreitflOgelfledermaus, Wasser-

fledermaus geeignet. Eine artenschutzrechtlich relevante Betroffenheit durch die Wirkungen des Vor-

habens wird jedoch ausgeschlossen.

Zusammenfassend wird festgestellt, dass sich durch die geplante Baumallnahme fur die Artengruppe

der Fledermause keine Zugriffsverbote gem. § 44 (1) BNatSchG ergeben. Weitergehende vertiefende

Art-fur-Art-Untersuchungen (Kartierungen) nicht erforderlich.
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ArtenschutzprOfung Stufe I zum Bebauungsplan-Nr.71 „Kreimers Kamp", Gemeinde Hopsten

5 Fazit

Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 71 „Kreimers Kamp" in Hopsten wurde eine arten-
schutzrechtliche VorprOfung (ASP I) durchgefuhrt. Die Vorprufung orientierte sich an dem Leitfaden

„Methodenhandbuch zur ArtenschutzprOfung in Nordrhein-Westfalen"

Im Rahmen dieser Artenschutzrechtlichen VorprOfung wurden die vorhandenen Lebensraumtypen

hinsichtlich ihrer potentiellen Habitateignung fur planungsrelevante Vogel- und Fledermausarten be-

wertet sowie das Quartierpotential (BaumhOhlen, Horstbaume) der GehOlze innerhalb des Plange-

bietes begutachtet.

Informationen zu potentiellen Artvorkommen planungsrelevanter Arten wurden beim amtlichen Natur-

schutz sowie regionalen Experten abgefragt, sowie dem Fachinformationssystem (FIS) „Geschutzte
Arten in Nordrhein-Westfalen" fOr das Messtischblatt (MTB) 3611 Hopsten, Quadrant 2, entnommen.

Auf diesen Grundlagen wurde beurteilt, ob und welche planungsrelevanten Tierarten innerhalb des

Anderungsbereiches potentiell vorkommen konnen und ob eine Betroffenheit durch das geplante

Vorhaben vorliegen kann und damit die MOglichkeit der Auslbsung artenschutzrechtlicher Verbotstat-

bestande fur planungsrelevante Tierarten gegeben ist. Unter Berucksichtigung der vorgefundenen

Lebensraumtypen sowie der bereits bekannten Daten beschrankte sich die PrOfung auf die Arten-

gruppen „Vogel" und „Fledermause".

Die PrOfung kommt zu dem Ergebnis, dass unter der Voraussetzung, dass Rodungsarbeiten aus-

schliefIlich in der Zeit zwischen dem 01.10. und dem 28.02. durchgefOhrt werden, das Eintreten von

Verbotstatbestanden nach § 44 (1) BNatSchG fur alle potentiell vorkommenden Vogel- und Fleder-

mausarten ausgeschlossen werden kann. Daher wird eine vertiefende PrOfung der Verbotstatbestan-

de anhand einer Art - fOr — Art -Analyse (ASP Stufe II) nicht erforderlich.

Hinweis fOr die Eingriffsregelung:

Fledermause

Auch wenn eine artenschutzrechtlich relevante Betroffenheit ausgeschlossen werden kann, konnen

sich durch die aktuelle Planung, die eine Bebauung bis an den Traufbereich der Wallhecke vorsieht,

moglicherweise erhebliche Beeintrachtigungen der genannten Funktionen durch Stbrungen (z.B.

Beleuchtung, Bebauung des Flugraumes entlang der Wallhecke) ergeben. Diese sind durch geeigne-

te Mafinahmen im Rahmen der Erstellung des Landschaftspflegerischen Begleitplanes zu vermeiden

bzw. zu minimieren.
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Protokoll einer Artenschutzpriifung (ASP) — Gesamtprotokoll —

A.) Antragsteller (Angaben zum PlanNorhaben)
Allgemeine Angaben

PlanNorhaben (Bezeichnung): 6. Anderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 71 „Kreimers Kamp"

Plan-/V Gemeinde Hopstenorhabentrager (Name): __________________________________Antragstellung (Datum): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Aufstellung der 6. Anderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 71 „Kreimers Kamp", Hopsten. Auf
aktuell landwirtschaftlich genutzen Flachen 1st die Erweiterung des bestehenden Baugebietes "Kreimers
Kamp" vorgesehen. Bel dem Vorhaben besteht die Moglichkeit der Betroffenheit streng geschiitzter Tierarten
der Artengruppen Vogel und Fledermause. Die Ergebnisse der Artenschutzrechtlichen Vorprufung durch
einen Fachgutachter sind dem beigefugten Artenschutzbericht zu entnehmen.

Stufe I: Vorpriifung (Artenspektrum/VVirkfaktoren)
1st es mOglich, dass bei FFH-Anhang IV-Arten oder europaischen Vogelarten die
Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG bei Umsetzung des Plans bzw. Realisierung ja • nein
des Vorhabens ausgelbst werden?

Stufe II: Vertiefende Priifung der Verbotstatbestande
(unter Voraussetzung der unter B.) (Anlagen .Art-fCir-Art-Protokoll") beschriebenen Ma(nahmen und Grunde)

Nur wenn Frage in Stufe I „ja":
Wird der Plan bzw. das Vorhaben gegen Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG
verstoflen (ggf. trotz Vermeidungsmaanahmen inkl. vorgezogener Ausgleichs- ja nein
mailnahmen oder eines Risikomanagements)?

Arten, die nicht im Sinne einer vertiefenden Art-fur-Art-Betrachtung einzeln geprOft wurden:
Bednindung: Bei den folgenden Arten liegt kein Verstog gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG vor (d.h. keine erhebliche StOrung
der lokalen Population, keine Beeintrachtigung der Okologischen Funktion ihrer Lebensstatten sowie keine unvermeidbaren Verietzungen
oder TOtungen und kein signif ikant erhOhtes TOtungsrisiko). Es handelt sich urn Irrgaste bzw. urn Allerweltsarten mit einem landesweit
glinstigen Erhaltungszustand und einer grogen Anpassungsfahigkeit. Augerdem liegen keine ernst zu nehmende Hinweise auf  einen
nennenswerten Bestand der Arten im Bereich des Plans/Vorhabens vor, die eine vertiefende Art-fur-Art-Betrachtung rechtfertigen wOrden.

Ggf. Auflistung der nicht einzeln gepriiften Arten.

Stufe III: Ausnahmeverfahren
Nur wenn Frage in Stufe II „ja":
1. 1st das Vorhaben aus zwingenden GrOnden des Oberwiegenden Offentlichen

ja nein
Interesses gerechtfertigt?

2. Karmen zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? ja nein
3. Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europaischen Vogel-

a neinj
arten nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten gi:instig bleiben?

Kurze Darstellung der zwingenden GrOnde des (ibervviegenden Offentlichen Interesses
und Begrundung warum diese dem Artenschutzinteresse im Rang vorgehen; ggf.
Darlegung warum sich der ungunstige Erhaltungszustand nicht weiter verschlechtern
wird und die Wiederherstellung eines gunstigen Erhaltungszustandes nicht behindert
wird; ggf. Verweis auf andere Unterlagen.
Kurze Darstellung der geprOften Alternativen, und Bewertung bzgl. Artenschutz und
Zumutbarkeit; ggf. Verweis auf andere Unterlagen.



Antrag auf Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG

Nur wenn alle Fragen in Stufe III „ja":
Die Realisierung des Plans/des Vorhabens ist aus zwingenden Grunden des Oberwiegenden
offentlichen lnteresses gerechtfertigt und es gibt keine zumutbare Alternative. Der Erhaltungszustand
der Populationen wird sich bei europaischen Vogelarten nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-
Arten gunstig bleiben. Deshalb wird eine Ausnahme von den artenschutzrechtlichen Verboten gem.
§ 45 Abs. 7 BNatSchG beantragt. Zur Begrundung siehe ggf. unter B.) (Anlagen „Art-fur-Art-Protokoll").

Nur wenn Frage 3. in Stufe III „nein":
(weil bei einer FFH-Anhang IV -Art bereits em n ungiinstiger Erhaltungszustand vorliegt)

LI Durch die Erteilung der Ausnahme wird sich der ungunstige Erhaltungszustand der Populationen nicht
weiter verschlechtern und die VViederherstellung eines gOnstigen Erhaltungszustandes wird nicht
behindert. Zur BegrOndung siehe ggf. unter B.) (Anlagen „Art-fur-Art-Protokoll").

Antrag auf Befreiung nach § 67 Abs. 2 BNatSchG

Nur wenn eine der Fragen in Stufe III „nein":
Pm Zusammenhang mit privaten Grunden liegt eine unzumutbare Belastung vor. Deshalb wird eine
Befreiung von den artenschutzrechtlichen Verboten gem. § 67 Abs. 2 BNatSchG beantragt.

Kurze Begrundung der unzumutbaren Belastung


